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RS OGH 1957/5/15 7Ob148/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

GBG §57 Abs1

GBG §94 Abs1 Z3 D

Rechtssatz

Beachtlichkeit der Bestimmungen eines Kaufvertrages, auf den ein - an sich gemäß § 57 GBG ohne weiteres

gerechtfertigtes - Löschungsbegehren bezüglich einer Zwischenhypothek ausdrücklich gestützt wird; es kann infolge

dessen fraglich werden, ob das Löschungsbegehren "durch den Inhalt der beigebrachten Urkunde gedeckt" (§ 94 Abs 1

Z 3 GBG) ist.
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